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Entwurf einer Novelle zum Bundesimmobiliengesetz sowie einer Novelle zum Marchfeld-

schlösser -Gesetz 

. 129. Il4f;r tön3 
Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom ............................... beschlossen, dass 

gegen den Entwurf einer Novelle zum Bundesimmobiliengesetz sowie einer Novelle zum 

Marchfeldschlösser-Gesetz keine Einwendungen erhoben werden. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

übermittelt. 

NÖ VERFASSUNGS DIENST 

NÖ Landesregierung 

Dr. Pr ö 11 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an das Präsidium des Bundesrates 

3. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

4. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

5. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

6. an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

7. an den Landtag von Niederösterreich 

(zu Handen des Herrn Präsidenten) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die l3ichtigkeit 

der Ausfertigung 

~~ 

NÖ Landesregierung 

Dr. Pröll 

Landeshauptmann 
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